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SCHREIBEN VOM[ ZUGER STADT- UND AMTSRAT] KLEMENS DAMIAN WEBER AN

DEN LANDESHAUPTMANN VON STADT UND AMT ZUG, BEAT JA¬
KOB II . ZURLAUBEN, BARON VON THURN, [GERICHTS]HERR VON
HEMBRUNN UND ANGLIKON, ST. LUDWIGSRITTER, BAAR

"Mit unlieb hob ich von unseren . . . Herren kriegs Räthen [ - Villmergerkrieg ! - ]

vememmen müössen ob solte ich gestrigen äbentz ohne permission der hochen
1

hh Officiers mit unseren völcheren [von Baar ] abmarschiert und . nacher haus

[gemeint nach Menzingen ] gezogen sein . Es wird aber hoffentlich Mgh Landts-

haubtman wie auch dem Heüwerwehlten Herren Stadt und Landts Maioren [Johann

Rudolf ] K r e ü e l l annoch in frischer gedächtnus Schwaben wie das ich nach

praestierten Eydt zu dem Herren kommen und beschwärt das es bey disen congunc-

turen unser lobl . gemeindt [Menzingen ] unmöglich falle , ihres volch in Baar

zu haben , weilen wir solche namhaffte und von unseren forelteren allzeit for-

telhafft geachte posten [an der Zuger Grenze gegen Zürich ] Zu verwahren haben,

ohne welches volch es unmöglich seie solche gnuogsam Zu besetzen , auf dis hin

hat es Mgh landtshaubtman wie auch dem Herren Maioren belieben wollen die gnä¬

dige permission zu ertheilen abmarschieren zu können mit diser condition den

posten syllbrug [=Sihlbr rugg ] von unseren völcheren gnuogsam zu bewahren . Er-

suoche also Mgh landtshaubtman es darbey bewenden lassen wolle und wan einige

unwillige oder misgünstige darwider reden möchten uns auf disere posten te-



taschiert zu haben zu antworthen gnedig belieben lassen wolle , wie es dan an

ihm selbsten ist , um so vit mehr , weiten dermahten altes dergestalten angeord¬

net , das es ohne gröste oonfusion und missvemüögen der gantzen gemeind nit

könte abgeenderet werden , old es wäre sach das von lobt , gemeindt Egerin [=Ae-

geri ] oder baar so vil mansohafft Zugeschiokt wurde so vit wir von hier ent¬

lassen müössen , Es wird aber annoch einigen HH von lobt Gemeindt Egerin gleich

. . . [wie ] hier bekandt sein das bey vorgeheteren Zeiten in der gleichen con-

juncturen von ihren landslüthen [=Dorfgenossen ] uns tröstlichen zugezogen ohn

das wir einigen man aus uns entlassen müössen . Verhoffe also das ich nit al¬

lein der auf mich geklaig ] ten ungehorsamme entschuldiget sie , sonder Mgh landt-

haubtman belieben werde unsere anietzo ein gerechte guote Ordnung und anstat¬

ten im jetzigen stand verbleiben lassen " .

1 ) vgl . AH 68/45

Original , mit Siegel AH 78 , 562 - 565 Seite 564 leer
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